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Das Forum Polizeitechnik bestehend aus Vertretern der Innen-
ministerien/ -senatsverwaltungen der Länder und des Bundes hat
auf der Sitzung am 25. und 26. Juni 2007 an der Deutschen
Hochschule der Polizei eine Änderung der Technischen Richt-
linie zu Nr. 2.1, 7. Absatz, mit folgendem Wortlaut befürwortet:

„Die Länge der Handfessel (gemessen vom Außenrand
Bügel zu Bügel) darf im geschlossenen Zustand nicht
größer als 280 mm sein.“


